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- Analyse geplanter, vorbereiteter oder zu erwartender feindlich
negativer Aktivitäten zur Störung der gerichtlichen Hauptver- 
handlunq und der Ordnung und Sicherheit sowie das Bestiegen e n t 
sprechender wirksamer vorbeugender Maßnahmen zu ihrer V e r h i n d e 
rung .

Vor der Konzipierung der Maßnahmen zur Sicherung der gerichtlichen 
Hauptverhandlung sind vor allem folgende Informationen zu an a l y s i e 
ren: Charakter desjeweiligen Strafverfahrens, Täter-Tat.-Beziehungen 
und politisch-operative Informationen über geplante bzw. v o r b e r e i 
tete feindlich-negative Aktivitäten, wie geplante oder angedrohte T e r 
ror- und andere operativ bedeutsame Gewaltakte, demonst rat іч7-provo
katorische Handlungen von Sympathiesanten und anderen negativen K r ä f 
ten vor dem oder im Ge rieht sgebä'ude bzw. im Verhandlungssaal, u n z u 
lässige Verbindungsaufnahmen zu Angeklagten, Zeugen, insbesondere u n 
mittelbar vor und nach der Hauptverhandlung sowie in den Prozeßpau- 

1sen.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind die notwendigen S i c h e r u n g s 
maßnahmen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptverhandlung f e s t 
zulegen*, In Auswertung von Beispielen feindlich-negativer Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Durchführung gerichtlicher Haupt-verhandlungen 
ist durch eine qualifizierte aufgabenbezogene vorbeugende A r b e i t , 
insbesondere durch die verantwortungsvolle operative Reaktion auf p o 
litisch-operative Informationen, zu gewährleisten, daß Gefahren für 
die Ordnung und Sicherheit noch vor Beginn der gerichtlichen H a u p t 
verhandlung weitestgehend ausgeräumt werden. Das betrifft vor allem 
die umfassende Sicherung der öffentlichen Zugänge zu den Gerichtsge- 1

1 Gemäß Anweisung 1/74 des Generalstaatsanwaltes der DDR, Ziff. 1.3.5 
können in der DDR akkreditierte V e r treter anderer Staaten beim 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten um Teilnahme an der g e 
richtlichen Hauptverhandlung gegen Bürger ihrer Entsendestaaten 
ersuchen. Seit 1980 ist festzu st e i l e n , daß Angehörige der Ständi
gen Vertretung der BRD in der DDR grundsätzlich zur Eröffnung g e 
richtlicher Häuptverhandlungen gegen Bürger der BRD oder W e s t b e r 
lins anwesend sind. Das erfolgt bei Strafprozessen vor dem M i l i 
tärobe где rieht und dem Militärgericht Berlin, vorwiegend S t r a f t a 
ten nach §§ 97 und 105 S t G B /fast ausnahmslos. Sowohl vo n  d i p l o m a 
tischen Vertretern als auch von westlichen Dournalisten -wurden in 
der Vergangenheit wiederholt Versuche unternommen, nicht.gestattete 
Kontakte zu den Angeklagten während der Ge riehtsverfahren herzu
stellen.


